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An parochus vel loöei rdina uS, qu1l ad NOT ONIS
1096, sacerdotem determinatum delegaveritad assistendum Xmatrımon10 determinato, possıt el etiam licentiam are subh
delegandı' alıum sacerdotem determinatum qad assıstendum
e1ıdem matrımon1o. R Affirmative:adutrumque.“

Wer also eINe allgemeine Trauungsdelegationbesitzt, ann
für einzelne subdelegieren; der für deneinzelnen Fall
Delegierte kannn eine Subdelegation verfügen, WeNnNnN iıhm dies
ausdrücklich gestattet ist

Praktikerwerden Anfrage un Entscheidung vielleicht für
überflüssıg halten, enn wurden diese Grundsätze unbedenk-
ıch gehandhabt..Kınige Theoretikerhatten neuerer Zeit
Zweıftelangeregt. Man sagte: Nach derTE VO  an der ele-
gatiıon kann allerdings der ad unıversitatem ele
gıerte einzelnen Fällen subdelegieren; der für Kınzel-
fall Delegierte kann 1esCun, wenn ı1ıhm 1es ausdrücklich
tattet ist. (can.:199, 3 Aber, sa Man, die JIrauungsS“
delegatıon. ist keine wahre Delegation, da J2 keineJurisdiktion
übertragen wird. er finden auch die rundsätze derDe-
Jegation auf die Trauungsdelegation keine Anwendung,sondern
6S gelten. LU e Bestimmungen des Can 1094, der als Trauungs-
berechtigte - HUT Pfarrer, -Ordinarius-unddenon der
beiden delegıerten Priesteraulifuhr Eın Subdelegierter wird
nıcht yrwähnt Dies der Einwand. Besonders Bremer.
hatte ı längeren Artikel iı der(Tübinger)Theologischen
Quartalschrift, 1925, 9296 ff die Zulässigkeitder Suhbh-
delegation beı JIrauungen: Stellung genommen.Er War SelNner
aC S siıcher, daß hereits Vorschläge machte ZUT Sanierung
cheser vermeıntlich ungültig abgeschlossenen _hen Ich habe

gleicher - Zeıt. der Theolog.-pra Quartalschrift, 1925;
598 darauf hingewlesen,daß die VO  — römischen Kanonisten
revıdierte _Anwelsung. Iür die geistlichen Gerichte, aus-
drücklich diese Subdelegation zuläßt, daß auch VOT dem EeX
schon Kanonisten betonten,; daß dieTrauungsdelegation keın A
Delegation strengen. Sinne desortes ist, daß ferner durch
„Netemere“unden exX dıe Assistenzeigenschaft _ des
Pfarrers N1IC geändert wurde, und daß deshalb, solangekeine
gegenteilige Entscheidung erIhe dıealte Praxis beibehalten
werden könne. Nun Hest: CiIH® die alte Übung.bestätigende
Kntscheidung: VO  - Es jeselbe,daß derKodex viel- als
möglıch das alte ec beibehaltenwillund daßmanelAus-
legung des eX N1C einzelne anones.„pressecenh darf

(GITaz. Prof Dr arıng.
V H+ (Klageberechtigungbei TZWUNgCNEr Ehe.) NntLion

schloßmıit der Juliana- eliIne kirchlicheEhe DemBräutigam
War allerdings aufgefallen, daß die Trau C1IH ziemlich. kühles
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Wesen ZUr au truges sah darın AAl EeINC ernste (3
rakterveranlagung. Bald nach Eheabschluß gestand Juhane
ıhrem Mann, daß S16 VOL der Mutter unter schweren Drohungen  d E:  ET
DD Kıngehung derEhe eCZWUNSECNH worden.SCIH, undverließ F  das
Haus des Ehemannes. Slıe weıgert sıch zurückzukehren, ist aber
auch N1C dazu hbewegen; die Ungültigkeitserklärung .der
Eihe anzustreben. rage: kann : der Mann die age ©  -

bringen
Can 1971, S Tklärt „Habhiles qad accusandum (matrı-

mon1um) sunt 11S1 1DS1 uerınt. impedimenti1-Causa.‘
Klageberechtigt sınd q1sS0 allgemeın die Ehegatten, sofern S1C
1LUF selbhst N1ICdie Ursache des Ungültigkeitsgrundes sind. Da
11} uUNserem Beispiele ‘ der . /wange unbeteiligt 1st,
omm ıhm das Klagerecht TE1LLNC wIrd Sıtuation
dadurch sehr erschwert,; da GT N1IC eicht WIC FKrau
Beweise tür den /wang wird vorbringen xzönnen.:
mE (ITaZ. Prof Dr Haring.

I Ü (Verpilegung der Hilfspriester 3112 Piarrhof.) In der
1)6ö67zese Seckau (Steiermark). besteht cie allgemeine Vorschriıft,
daß die Hilfspriester Pfarrhause che Verpflegung nehmen
haben Hinsıchtlich der hiefür FE gewährenden Leistungen wıird
die ohe des Betrages,. der TÜr dıe Verpflegung einschließlich
der Bedienung VOoNn den Hilfspriestern. ezahlen ist, mıt

TUr den Monat, JC nach den Teuerungsverhältnissen
des Ttes Testgesetz nter Verpflegung 1ST. Frühstück ıttag-

un Abendmahl verstehen (GGetränke bel Tisch ferner
Jause sind nıcht inbegrI1ifien, sollen abher aut unsch ach
Tunlichkeit entsprechende Vergütung verabfolst werden.
LAlT Bedienung gehört das Aufräumen des Zıimmers, Kleider-
und chuhputzen, Eıiınheızen, kleine Botengänge. 1C
Beheızung, äsche, eventuell Wasserzins, Kanalgebühr sollen
abgesondert berechnet werden. Ber Jängerer Abwesenheıit. des
Hiılfspriesters OI PfiarrhofeTIau kommen dıe Vernflegs-

J;  *“  T  osten Wegflall (Seckauer Kirchl. V 1927 59
Graz. Prof Dr Haring.

(Kanzleiprax1is qals Vorhbedingung Iür die Zulassung ZUL

Pfarrkonkursprüfung.) In der Diözese Seckau (Steiermark)
werden Hınkunfit DUr JELNC Priester ZUT Pfarrkonkursprüfung
zugelassen, welche eım Ansuchen eiNle Bestätigung i1hres

Pfarrers beıbringen, daß SIC der Erledigung der Kanzle1-
geschäfte hinreichend bewandert sınd (Seckauer Kirchl
1927, 60)

- (GTaz. Prof. JDr Harıng
C (Das Interkalarıjahr ı11r Österreich. Aus wirtschaftlichen

(ründen wurde bısher beı erledigten Benefizıen das Interkalar-


